
368 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvorlage (344 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Gehalts­

kassengesetz 1959 geändert wird 

Das Gehaltskassengesetz 1959 sieht für den 
Bezug von Familienzulagen, die von der Pharma­
zeutischen Gehaltskasse auszuzahlen sind, eine 
un terschiedliche Regelung für männliche und 
weibliche Dienstnehmer vor. Der Verfassungs­
gerichtshof hat diese Regelung als verfassungs­
widrig aufgehoben, da diese Differenzierung 
nicht gerechtfertigt ist. Die vorliegende Novelle 
soll diesen Mangel beheben und darüber hinaus 
eine Besserstellung der von der Gehaltskasse 
besoldeten Dienstnehmer erreichen. So sollen 
weibliche Dienstnehmer auch dann eine Haus­
haltszulage erhalten, wenn der Ehemann eine 
solche bezieht. Weiters ist vorgesehen, den An­
spruch auf Kinderzulage von dem Anspruch auf 
Familienbeihilfe nach. dem Familienlastenaus­
gleichsgesetz abhängig zu machen. Wenn jedoch 

Heigl 

Berichterstatter 

der Dienstnehmer das Kind weiterhin zu ver­
sorgen hat, soll, um eine besondere Härte zu 
vermeiden, die Kinderzulage auch dann zuerkannt 
werden, wenn ein Anspruch nach dem Familien­
lastenausgleichsgesetz nicht gegeben ist. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt­
schutz hat die Regierungsvorlage am 20. Mai 
1980 in Verhandlung genommen. Nach einer 
Wortmeldung des Abgeordneten Dr. S t e y r e r 
wurde die Regierungsvorlage unter Berücksicli: 
tigung eines Abänderungsantrages einstimmig an­
genommen. 

Der Ausschuß für Gesundheit und· Umwelt­
schutz stellt somit den An t rag, der National­
rat wolle dem von der Bundesregierung vorge­
legten Gesetzentwurf (344 der Beilagen) mit der 
a n g e s chi 0 s sen e n A b ä n der u n g die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1980 05 20 

Dr. Wiesinger 

Obmann 

.j. 

Abänderung 
zum Gesetzentwurf in 344 der Beilagen 

Artikel II Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1980 
in Kraft." 

.j. 
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